	Dienstanweisung 

	Diensthunde

	Firma:


	     

	Datum:


	     

	Verantwortliche/r:


	     

	Hundeführer/innen

	· Hundeführer/innen sind:
     
· Nachname/Vorname:
     
     
· Ein Wechsel des Hundeführers/der Hundeführerin erfolgt nur aus zwingenden Gründen. 

· Die Hundeführer/innen haben die folgenden Anweisungen zu beachten. 

	Ausbildung der Hunde

	· Die Diensthunde sind regelmäßig vom Hundeführer/von der Hundeführerin auszubilden und zu trainieren. 

· Eine Überforderung der Hunde ist zu vermeiden (Teilerfolge sind besser als den Hund zu überfordern und somit einen Vertrauensbruch zu provozieren). 

· Die Ausbildungs- und Trainingsinhalte einschließlich spielerischer Übungen zur Vertiefung der Bindung an den jeweiligen Hundeführer/die jeweilige Hundeführerin hat sich an der Veranlagung und den Leistungsstandard des Hundes zu orientieren.

· Ausbildung oder Training wird regelmäßig (alle       Tage) durchgeführt. Die Dauer der Trainingseinheiten beträgt 15 Minuten pro Trainingstag (ohne spielerische Übungen).

· Jedes Training wird durch spielerische Übungen aufgelockert.

	Einsatz

	· Die tägliche Gesamtbelastungsdauer des Diensthundes darf zehn Stunden nicht überschreiten. 

· Die Dauer pro Einsatz darf nicht mehr als zwei Stunden betragen. 

· Zwischen zwei Einsätzen ist eine Ruhepause von mindestens zwei Stunden einzuhalten. 

· Nach der Fütterung ist eine Pause von mindestens vier Stunden einzuhalten. 

· Es ist sicherzustellen, dass den Hunden mehrmals täglich frisches Wasser (im Winter eisfrei) gereicht wird.

	Führen und Übergabe des Hundes

	· Hunde dürfen nicht von Person zu Person übergeben werden. 

· Der Hundeführer/die Hundeführerin hat sich vor jeder Kontaktaufnahme mit dem Hund in geeigneter Weise davon zu überzeugen, dass der Hund umgänglich und nicht aggressiv ist, andernfalls ist der Direktkontakt zu unterlassen und der Hund darf nicht eingesetzt werden. 

· Es ist immer die einheitliche, im Unternehmen vereinbarte, Kommandosprache anzuwenden. 

· Die Führleine darf nicht am Körper des Hundeführers/der Hundeführerin oder am Fahrzeug, Moped oder Fahrrad befestigt werden. 

· Eine Hundeführung ohne Führleine darf nur in Objektbereichen erfolgen, in denen eine Begegnung mit Dritten nicht zu erwarten ist. 

· Bei einer Begegnung mit Dritten ist der angeleinte Hund so zu führen, dass er Dritte nicht erreichen kann. 

· Beim Führen von Hunden im Einsatz ist die Waffe immer im fertig geladenen und gesicherten Zustand mitzuführen. 

	Hundehaltung

	· In der Zwingeranlage darf sich kein unbefugtes Personal aufhalten. 

· Besetzte Zwinger sind über Tag mehrmals zu kontrollieren. 

· Belegte Zwinger dürfen nur vom Hundeführer/der Hundeführerin oder von mit dem jeweiligen Hund vertraute Personen betreten werden. 

· Belegte Zwinger sind abzuschließen oder ein Entweichen des Hundes sowie der Zutritt Unbefugter ist auf andere Weise zu verhindern. 

· Zwinger nur säubern und instand halten, wenn sich kein Hund in ihm aufhält. 

· Die Übernahme und Abgabe des Hundes einschließlich des An- und Ableinens im Zwinger erfolgt bei geschlossener Tür und bei Anwesenheit von nur einer Person. 

· Die Mitnahme von Hunden in Wach- und Bereitschaftsräume ist grundsätzlich nicht zulässig. 

· Jedem Hund ist täglich ein mindestens einstündiger Aufenthalt in einem Auslauf zu gewähren (Verordnung über das Halten von Hunden im Freien). 


In diesem Dokument wird auf eine geschlechtsneutrale Schreibweise geachtet. Wo dieses nicht möglich ist, wird zugunsten der besseren Lesbarkeit das ursprüngliche grammatische Geschlecht verwendet. Es wird hier ausdrücklich darauf hingewiesen, dass damit auch jeweils das andere Geschlecht angesprochen ist.[image: image1.png]
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